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(Nr. 1173.) Gesetz, betreffend die Einführung der Konkursordnung. Vom 10. Februar 1877.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,

was folgt:
§. 1.

Die Konkursordnung tritt im ganzen Umfange der Reichs gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetze in
Kraft.
§. 2.

Gesetz im Sinne der Konkursordnung und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.
§. 3.

Die den Konkurs betreffenden Vorschriften der Reichsgesetze werden durch die Konkursordnung nicht berührt.
Aufgehoben werden:

1. die Vorschriften des §. 51 des Gesetzes, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und
Wirthschaftsgenossenschaften, vom 4. Juli 1868, sowie die im §. 48 desselben Gesetzes bestimmte Zuständigkeit

des Handelsgerichts;
2. die Vorschriften der §§. 13 – 18 des Gesetzes, betreffend die Gewährung der Rechtshülfe, vom 21. Juni 1869;

3. die Vorschriften der §§. 281 – 283 des Strafgesetzbuchs.
Der Artikel 80 der Wechselordnung wird dahin abgeändert, daß die Verjährung auch nach Maßgabe des §. 13 der

Konkursordnung unterbrochen wird.
Die Verjährung zu Gunsten eines zur Zeit der Eröffnung des Konkursverfahrens ausgeschiedenen oder

ausgeschlossenen Genossenschafters (§. 64 Abs. 1 des Gesetzes vom 4. Juli 1868) wird auch durch Anmeldung der
Konkursforderung unterbrochen.

§. 4.
Aufgehoben werden die Vorschriften der Landesgesetze über Konkurs-, Falliments-, Gant-, Debit-Verfahren, über

gerichtliche, zur Abwendung oder Einleitung eines solchen Verfahrens dienende Stundungs- und
Nachlaßverhandlungen, konkursmäßige Einleitungen, Vermögensuntersuchungen, über die Rechtswohlthat der

Güterabtretung und die landesherrliche oder gerichtliche Bewilligung einer allgemeinen Zahlungsstundung,
sowie über das Konkursrecht, insoweit nicht in der Konkursordnung auf dieselben verwiesen oder bestimmt ist,

daß sie nicht berührt werden.
Aufgehoben werden die Strafvorschriften, welche rücksichtlich des Konkurses in den Landesgesetzen enthalten

sind.
§. 5.

Unberührt bleiben:
1. die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Lehen, Stammgüter oder Familienfideikommisse betreffen;

2. die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Nichtbefolgung der Vorschriften über die Anzeige des zwischen
dem Gemeinschuldner und seinem Ehegatten bestehenden Güterrechts unter Strafe stellen.

§. 6.
Die Bestimmungen der §§. 193, 194, ,196, 214 der Konkursordnung finden auf Vereine und registrirte

Gesellschaften, welche auf Grund der bayerischen Gesetze vom 29. April 1869, betreffend die privatrechtliche
Stellung der Vereine sowie der Erwerbs- und Wirthschaftsgesellschaften, bestehen, entsprechende Anwendung.

§. 7.
In Ansehung der Landesherren und der Mitglieder der landesherrlichen Familien sowie der Mitglieder der

Fürstlichen Familie Hohenzollern finden die Bestimmungen der Konkursordnung nur insoweit Anwendung, als
nicht besondere Vorschriften der Hausverfassungen oder der Landesgesetze abweichende Bestimmungen

enthalten.
§. 8.

Ein vor dem Tage des Inkrafttretens der Konkursordnung eröffnetes Konkursverfahren ist nach den bisherigen
Gesetzen zu erledigen.

Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, die Konkursordnung auf die Erledigung der vor dem Inkrafttreten
der Konkursordnung anhängig gewordenen Konkurssachen für anwendbar zu erklären und zu dem Zwecke

Uebergangsbestimmungen zu erlassen.
§. 9.

In einem am Tage des Inkrafttretens der Konkursordnung oder nach diesem Tage eröffneten Konkursverfahren
finden die Bestimmungen der Konkursordnung über die Anfechtung von Rechtshandlungen auf eine vor dem

bezeichneten Tage vorgenommene Rechtshandlung Anwendung, sofern nicht dieselbe nach den Vorschriften der
bisherigen Gesetze der Anfechtung entzogen oder in geringerem Umfange unterworfen ist.

§. 10.
In einem am Tage des Inkrafttretens der Konkursordnung oder nach diesem Tage eröffneten Konkursverfahren

finden die Bestimmungen der §§. 42, 48 Nr. 3, 49 der Konkursordnung auf eine vor dem bezeichneten Tage
abgetretene oder erworbene Forderung Anwendung, sofern nicht die bisherigen Gesetze eine Aufrechnung

zulassen oder eine Verpflichtung zum Schadensersatze nicht oder in geringerem Umfange begründen.
§. 11.

In einem am Tage des Inkrafttretens der Konkursordnung oder nach diesem Tage eröffneten Konkursverfahren
finden die Bestimmungen der Konkursordnung und dieses Gesetzes über abgesonderte Befriedigung auf Pfand-

und Vorzugsrechte Anwendung, wenngleich dieselben oder die Forderungen vor dem bezeichneten Tage
erworben sind.

§. 12.
Insoweit Pfand- und Vorzugsrechte, welche vor dem Tage des Inkrafttretens der Konkursordnung auf Grund eines
Vertrages, einer letztwilligen Anordnung oder einer richterlichen Verfügung erworben oder in Bankstatuten den

Banknoteninhabern rechtsgültig zugesichert sind, zufolge der Bestimmungen der Konkursordnung und dieses
Gesetzes ihre Wirksamkeit verlieren, kann die Landesgesetzgebung für die Forderung des Berechtigten ein
Vorrecht vor allen oder einzelnen der im §. 54 der Konkursordnung bezeichneten Forderungen gewähren.

Ist das Pfand- oder Vorzugsrecht auf einzelne bewegliche Gegenstände des Schuldners beschränkt, so kann das
Vorrecht nur in Höhe des Erlöses derselben gewährt werden.

Das durch die vorstehenden Bestimmungen vorbehaltene Vorrecht kann nicht gewährt werden für ein zwei Jahre
nach dem Inkrafttreten der Konkursordnung eröffnetes Konkursverfahren, wenn nicht das Vorrecht dadurch

erhalten wird, daß dasselbe bis zum Ablaufe der zwei Jahre zur Eintragung in ein öffentliches Register
vorschriftsmäßig angemeldet ist. Der Erlaß von Vorschriften über die Einrichtung solcher Register, sowie über

die Anmeldung und Eintragung der Forderungen bleibt der Landesgesetzgebung vorbehalten.
§. 13.

Die Landesgesetzgebung kann der Ehefrau, den Kindern und den Pflegebefohlenen des Gemeinschuldners für
Forderungen, welche vor dem Tage des Inkrafttretens der Konkursordnung entstanden sind, ein Vorrecht nach
Maßgabe des §. 12 Abs. 1, 2 insoweit gewähren, als ein gesetzliches Pfand- oder Vorzugsrecht der Ehefrau, der

Kinder oder der Pflegebefohlenen nach den bisherigen Gesetzen bestanden hat.
Auf das Vorrecht der Ehefrau findet die Bestimmung des §. 12 Abs. 3 entsprechende Anwendung.

Den Kindern und den Pflegebefohlenen kann das Vorrecht für ein fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der
Konkursordnung eröffnetes Konkursverfahren nicht gewährt werden.

§. 14.
Faustpfandrechte im Sinne des §. 40 der Konkursordnung bestehen an beweglichen körperlichen Sachen nur,

wenn der Pfandgläubiger oder ein Dritter für ihn den Gewahrsam der Sache erlangt und behalten hat.
Das Absonderungsrecht besteht ohne Uebergabe der Sache, sofern:

1. nach den Reichsgesetzen oder den Landesgesetzen die Uebergabe von Konnossementen und ähnlichen
Papieren über Waaren oder andere bewegliche Sachen der Uebergabe derselben, oder die Eintragung der

Verpfändung in das Schiffsregister oder die Uebergabe der mit einem beglaubigten Vermerke der Verpfändung
versehenen Schiffsurkunden oder einer beglaubigten Abschrift derselben der Uebergabe des verpfändeten

Schiffes gleichsteht;
2. über eine Verbodmung nach Vorschrift des Handelsgesetzbuchs ein Bodmereibrief ausgestellt ist.

§. 15.
Faustpfandrechte im Sinne des §. 40 der Konkursordnung bestehen an Forderungen und anderen

Vermögensrechten nur:
1. wenn der Drittschuldner von der Verpfändung benachrichtigt ist;

2. wenn der Pfandgläubiger oder ein Dritter für ihn den Gewahrsam der körperlichen Sache, welche den
Gegenstand des Rechts bildet, oder der über die Forderung oder das Vermögensrecht ausgestellten Urkunde

erlangt und behalten hat;
3. wenn die Verpfändung in dem Grund- oder Hypothekenbuche eingetragen ist.

§. 16.
Die Vorschriften der Landesgesetze, welche für den Erwerb von Faustpfandrechten mehrere der in den §§. 14, 15

bezeichneten Erfordernisse oder weitere Erfordernisse festsetzen, bleiben unberührt.
§. 17.

Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, Bestimmungen zu treffen, nach welchen
1. den Inhabern der von Gemeinden oder anderen Verbänden, von Korporationen, Aktiengesellschaften,

Kommanditgesellschaften auf Aktien oder Genossenschaften ausgestellten Pfandbriefe oder ähnlicher auf Grund
erworbener Forderungen von denselben ausgestellter Werthpapiere an solchen Forderungen ein Faustpfandrecht
im Sinne des §. 40 der Konkursordnung dadurch gewährt werden kann, daß einem Vertreter sämmtlicher Inhaber

allein oder in Gemeinschaft mit dem Aussteller die Ausübung des Gewahrsams der über die Forderungen
lautenden Urkunden übertragen oder auf diesen Urkunden die Gewährung des Pfandrechts vermerkt wird;

2. den Inhabern von Schuldverschreibungen, welche von den unter Nr. 1 bezeichneten Schuldnern über eine
Anleihe ausgestellt sind, an gewissen beweglichen körperlichen Sachen ein Faustpfandrecht im Sinne des §. 40
der Konkursordnung dadurch gewährt werden kann, daß einem Vertreter sämmtlicher Inhaber allein oder in

Gemeinschaft mit dem Aussteller die Ausübung des Gewahrsams der Sachen übertragen wird;
3. den Inhabern von Schuldverschreibungen, welche von den unter Nr. 1 bezeichneten Schuldnern über eine

Anleihe ausgestellt sind, ein Vorrecht vor nicht bevorrechtigten Konkursgläubigern, deren Forderungen später
entstehen, dadurch gewährt werden kann, daß die zu bevorrechtigenden Forderungen in ein öffentliches

Schuldenbuch eingetragen werden.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 10. Februar 1877.
(L. S.)  Wilhelm.

 
  Fürst v. Bismarck.
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Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung /
EGStPO
Titel: Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung.

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, Nr. 8, Seite 346 –
348

Fassung vom: 1. Februar 1877
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(Nr. 1170.) Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung. Vom 1. Februar 1877.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs,
nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§ 1.

Die  Strafprozeßordnung  tritt  im  ganzen  Umfange  des  Reichs  gleichzeitig  mit  dem
Gerichtsverfassungsgesetze  in  Kraft.

§ 2.

Die erforderlichen Anordnungen, um die Jahreslisten der Schöffen und der Geschworenen bis zum
Tage  des  Inkraft tretens  der  Strafprozeßordnung  nach  den  Vorschri f ten  des
Gerichtsverfassungsgesetzes  herzustellen,  insbesondere  die  Bezeichnung  der  Behörden,  welche
hierbei  die  den  Amtsrichtern  und  den  Landgerichten  zugewiesenen  Geschäfte  wahrzunehmen
haben, erfolgen durch die Landesjustizverwaltung. Dieselbe kann den Zeitraum, für welchen die in
dieser  Weise  hergestel lten  Listen  Geltung  haben  sol len,  abweichend  von  dem
Gerichtsverfassungsgesetze, jedoch nicht über das zweite Geschäftsjahr, bestimmen.

§ 3.

Die  Strafprozeßordnung  findet  auf  alle  Strafsachen  Anwendung,  welche  vor  die  ordentlichen
Gerichte gehören.

Insoweit die Gerichtsbarkeit in Strafsachen, für welche besondere Gerichte zugelassen sind, durch
die Landesgesetzgebung den ordentlichen Gerichten übertragen wird, kann diese ein abweichendes
Verfahren gestatten.

Die Landesgesetze können anordnen, daß Forst- und Feldrügesachen durch die Amtsgerichte in
einem besonderen Verfahren,  sowie  ohne Zuziehung von Schöffen verhandelt  und entschieden
werden.

§ 4.
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gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

§ 5.

Die prozeßrechtlichen Vorschriften der Reichsgesetze werden durch die Strafprozeßordnung nicht
berührt.

Wird in den Fällen des §. 101 der Seemannsordnung gegen den Bescheid des Seemannsamtes auf
gerichtliche Entscheidung angetragen, so finden auf das weitere Verfahren die §§. 455 – 458 der
Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung.

§ 6.

Die  prozeßrechtlichen  Vorschriften  der  Landesgesetze  treten  für  alle  Strafsachen,  deren
Entscheidung in Gemäßheit des §. 3 nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung zu erfolgen hat,
außer Kraft, insoweit nicht in der Strafprozeßordnung auf sie verwiesen ist.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Bestimmungen:

1. über die Voraussetzungen, unter welchen gegen Mitglieder einer gesetzgebenden
Versammlung während der Dauer einer Sitzungsperiode eine Strafverfolgung eingeleitet oder
fortgesetzt werden kann;
2. über das Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze über das Vereins- und
Versammlungsrecht;
3. über das Verfahren im Verwaltungswege bei Uebertretungen, wegen deren die
Polizeibehörden zum Erlaß einer Strafverfügung befugt sind, und bei Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle, insoweit nicht die
§§. 453, 454, 455 und 459 – 463 der Strafprozeßordnung abändernde Bestimmungen treffen.

§ 7.

Gesetz im Sinne der Strafprozeßordnung und dieses Gesetzes ist jede Rechtsnorm.

§ 8.

In den am Tage des Inkrafttretens der Strafprozeßordnung anhängigen Strafsachen sind für das
weitere Verfahren die Vorschriften der Strafprozeßordnung maßgebend. Die Landesgesetzgebung
kann die zur Ueberleitung des Verfahrens erforderlichen Bestimmungen treffen.

War jedoch vor dem Tage des Inkrafttretens der Strafprozeßordnung ein Endurtheil erster Instanz
ergangen,  so  finden  auf  die  Erledigung  der  Sache  bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  die
bisherigen Prozeßgesetze Anwendung.

§ 9.

Wird ein vor dem Tage des Inkraftretens der Strafprozeßordnung ergangenes Endurtheil erster
Instanz in der höheren Instanz aufgehoben und die Sache zur nochmaligen Verhandlung in die erste
Instanz  zurückgewiesen,  so  regelt  sich  das  weitere  Verfahren  nach  den  Vorschriften  der
Strafprozeßordnung.

§ 10.

Für die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urtheil  geschlossenen Verfahrens sind die
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Vorschriften der Strafprozeßordnung auch dann maßgebend, wenn das Urtheil vor dem Tage des
Inkrafttretens der Strafprozeßordnung erlassen oder rechtskräftig geworden war.

§ 11.

Die Verfolgung von Beleidigungen und Körperverletzungen findet nur nach den Vorschriften der
Strafprozeßordnung statt.

Insoweit diese Verfolgung nach der Gesetzgebung eines Bundesstaates im Wege des Civilprozesses
stattfand,  richtet  sich  die  Erledigung eines  anhängigen  Verfahrens  nach  den  Vorschriften  des
Einführungsgesetzes zur Civilprozeßordnung.

§ 12.

Auf die Strafvollstreckung finden die Vorschriften der Strafprozeßordnung Anwendung, auch wenn
die Strafe nach den bisherigen Vorschriften über das Strafverfahren erkannt ist.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 1. Februar 1877.

(L. S.)  Wilhelm.

  Fürst v. Bismarck.

Einführungsgesetz zum
Gerichtsverfassungsgesetze / EGGVG
Titel: Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetze.
Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, Nr. 4, Seite 77 – 80
Fassung vom: 27. Januar 1877
Bekanntmachung: 7. Februar 1877
Änderungsstand: 03. Oktober 2016 durch RGBl. Nr 28. des Jahres 1916

(Nr. 1164.) Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetze. Vom 27. Januar 1877.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des
Reichstags, was folgt:

§. 1.

Das Gerichtsverfassungsgesetz tritt im ganzen Umfange des Reichs an einem durch Kaiserliche
Verordnung mit  Zustimmung des Bundesraths festzusetzenden Tage,  spätestens am 1.  Oktober
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1879, gleichzeitig mit der im §. 2 des Einführungsgesetzes der Civilprozeßordnung vorgesehenen
Gebührenordnung in Kraft.

§. 2.

Die  Vorschriften  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  finden  nur  auf  die  ordentliche  streitige
Gerichtsbarkeit  und  deren  Ausübung  Anwendung.

§. 3.

Die Gerichtsbarkeit  in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, für welche besondere
Gerichte zugelassen sind, kann den ordentlichen Landesgerichten durch die Landesgesetzgebung
übertragen  werden.  Die  Uebertragung  darf  nach  anderen  a ls  den  durch  das
Gerichtsverfassungsgesetz  vorgeschriebenen  Zuständigkeitsnormen  erfolgen.

Auch  kann  die  Gerichtsbarkeit  letzter  Instanz  in  den  vorerwähnten  Sachen  auf  Antrag  des
betreffenden Bundesstaates mit Zustimmung des Bundesraths durch Kaiserliche Verordnung dem
Reichsgerichte übertragen werden.

Insoweit  für  bürgerliche  Rechtsstreitigkeiten  ein  von  den  Vorschriften  der  Civilprozeßordnung
abweichendes  Verfahren  gestattet  ist,  kann  die  Zuständigkeit  der  ordentlichen  Landesgerichte
durch  die  Landesgesetzgebung  nach  anderen  als  den  durch  das  Gerichtsverfassungsgesetz
vorgeschriebenen Normen bestimmt werden.

§. 4.

Durch die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Zuständigkeit der Behörden wird
die Landesgesetzgebung nicht gehindert, den betreffenden Landesbehörden jede andere Art der
Gerichtsbarkeit,  sowie  Geschäfte  der  Justizverwaltung zu  übertragen.  Andere  Gegenstände der
Verwaltung dürfen den ordentlichen Gerichten nicht übertragen werden.

§. 5.

gegenstandslos ( durch RGBl-1609191-Nr28-Erstes-Bereinigungsgesetz-der-Reichsgesetze ).

§. 6.

Unberührt  bleiben die  bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften über  die  Zuständigkeit  der
Schwurgerichte für die durch die Presse begangenen strafbaren Handlungen.

§. 7.

Die  Militärgerichtsbarkeit,  sowie  das  landesgesetzlich  den  Standesherren  gewährte  Recht  auf
Austräge werden durch das Gerichtsverfassungsgesetz nicht berührt.

§. 8.

Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates, in welchem mehrere Oberlandesgerichte errichtet
werden,  kann  die  Verhandlung  und  Entscheidung  der  zur  Zuständigkeit  des  Reichsgerichts
gehörenden  Revisionen  in  bürgerlichen  Rechtsstreitigkeiten  einem  obersten  Landesgerichte
zugewiesen  werden.

Diese Vorschrift findet jedoch auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, welche zur Zuständigkeit des
Reichs-Oberhandelsgerichts  gehören  oder  durch  besondere  Reichsgesetze  dem  Reichsgerichte
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zugewiesen werden, keine Anwendung.

§. 9.

Durch die Gesetzgebung eines Bundesstaates, in welchem mehrere Oberlandesgerichte errichtet
werden, kann die Verhandlung und Entscheidung der zur Zuständigkeit der Oberlandesgerichte
gehörenden  Revisionen  und  Beschwerden  in  Strafsachen  ausschließlich  einem  der  mehreren
Oberlandesgerichte zugewiesen werden.

§. 10.

Die allgemeinen, sowie die in den §§. 126, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 183 Abs. 1 enthaltenen
besonderen Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes finden auf die obersten Landesgerichte
als Behörden der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit entsprechende Anwendung.

§. 11.

Die  landesgesetzlichen  Bestimmungen,  durch  welche  die  strafrechtliche  oder  civilrechtliche
Verfolgung öffentlicher Beamten wegen der in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung ihres
Amts vorgenommenen Handlungen an besondere Voraussetzungen gebunden ist, treten außer Kraft.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, durch welche die Verfolgung der Beamten
entweder  im  Falle  des  Verlangens  einer  vorgesetzten  Behörde  oder  unbedingt  an  die
Vorentscheidung  einer  besonderen  Behörde  gebunden  ist,  mit  der  Maßgabe:

1. daß die Vorentscheidung auf die Feststellung beschränkt ist, ob der Beamte sich einer
Ueberschreitung seiner Amtsbefugnisse oder der Unterlassung einer ihm obliegenden
Amtshandlung schuldig gemacht habe;
2. daß in den Bundesstaaten, in welchen ein oberster Verwaltungsgerichtshof besteht, die
Vorentscheidung diesem, in den anderen Bundesstaaten dem Reichsgerichte zusteht.

§. 12.

Die für  Elsaß-Lothringen geltenden Bestimmungen über die  Gerichtssprache werden durch die
Vorschrift des §. 186 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht berührt.

§. 13.

Die  Bestimmungen  über  das  Richteramt  im  §.  8  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  treten  in
denjenigen Staaten, in welchen Vorschriften für die richterliche Entscheidung über die Enthebung
eines Richters vom Amte oder über die Versetzung eines Richters an eine andere Stelle oder in
Ruhestand  nicht  bestehen,  nur  gleichzeitig  mit  der  landesgesetzlichen  Regelung  der
Disziplinarverhältnisse  der  Richter  in  Wirksamkeit.

§. 14.

Die  am  Tage  des  Inkrafttretens  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  bei  dem  Reichs-
Oberhandelsgerichte anhängigen Sachen gehen in der prozessualischen Lage, in welcher sie sich
befinden, auf das Reichsgericht über.

§. 15.

Durch Kaiserliche  Verordnung kann auf  Antrag  eines  Bundesstaates  und mit  Zustimmung des



Bundesraths die Verhandlung und Entscheidung derjenigen Sachen, welche nach den bisherigen
Prozeßgesetzen von dem obersten Landesgerichte zu erledigen gewesen wären, dem Reichsgerichte
zugewiesen werden.

§. 16.

Behufs  Erledigung  der  nach  Vorschrift  des  vorstehenden  Paragraphen  dem  Reichsgerichte
zugewiesenen Sachen können mit Zustimmung des Bundesraths durch Kaiserliche Verordnung bei
dem Reichsgerichte Hülfssenate eingerichtet werden.

Der  Reichskanzler  bestimmt  die  Zusammensetzung  der  Hülfssenate  und  die  Vertheilung  der
Geschäfte derselben.

Mit der Wahrnehmung der richterlichen Geschäfte in den Hülfssenaten können nur Mitglieder des
Reichsgerichts  und  Mitglieder  der  früheren  obersten  Gerichte  oder  der  Oberlandesgerichte
beauftragt werden.

Die Anordnung ist für ein nicht zum Reichsgerichte gehörendes Mitglied bis zu dem Zeitpunkte
unwiderruflich, in welchem die Wahrnehmung seiner Thätigkeit in dem Hülfssenate nicht mehr
erforderlich ist.

§. 17.

Auf  Antrag eines Bundesstaates  und mit  Zustimmung des Bundesraths kann durch Kaiserliche
Verordnung  die  Verhandlung  und  Entscheidung  der  im  §.  17  des  Gerichtsverfassungsgesetzes
bezeichneten Streitigkeiten dem Reichsgerichte zugewiesen werden.

Für diejenigen Bundesstaaten, in denen die im §. 17 des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten
Behörden bestehen und nach Maßgabe der Vorschriften im §. 17 Nr. 1 – 4 einer Veränderung ihrer
Einrichtung  und  des  Verfahrens  bedürfen,  kann  die  Veränderung,  sofern  sie  nicht  bis  zum
Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  landesgesetzlich  getroffen  ist,  durch  landesherrliche  Verordnung
eingeführt werden.

§. 18.

Die  am  Tage  des  Inkrafttretens  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  bei  den  Landesgerichten
anhängigen  Sachen  können  den  ordentlichen  Landesgerichten  ohne  Rücksicht  auf  die  im
Gerichtsverfassungsgesetze bestimmten Grenzen der Zuständigkeit durch die Landesgesetzgebung
zugewiesen werden.

§. 19.

Die  Mitglieder  des  Reichs-Oberhandelsgerichts  werden  durch  Kaiserliche  Verfügung  mit
Beibehaltung ihrer Besoldung entweder bei dem Reichsgerichte angestellt oder in den Ruhestand
versetzt.

§. 20.

Bei  der  ersten  Einrichtung  der  Landgerichte,  der  Oberlandesgerichte  und  der  bei  einem
Amtsgerichte gebildeten Strafkammern und während der Dauer, des ersten Geschäftsjahres erfolgen
die Geschäftsvertheilung und die Bestimmung der Mitglieder der Kammern und Senate sowie der
regelmäßigen Vertreter der Mitglieder durch die Landesjustizverwaltung.



Bei der ersten Einrichtung des Reichsgerichts und während der Dauer des ersten Geschäftsjahres
erfolgen  die  Geschäftsvertheilung  und  die  Bestimmung  der  Mitglieder  der  Senate  sowie  der
regelmäßigen Vertreter derselben durch den Reichskanzler.

§. 21.

Innerhalb  zwei  Jahren  nach  dem  Inkrafttreten  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  kann  die
Landesjustizverwaltung  bei  nothwendiger  Einziehung  von  Richterstellen  die  unfreiwillige
Versetzung eines Richters an ein anderes Gericht von gleicher Ordnung unter Belassung des vollen
Gehalts und Erstattung der Umzugskosten verfügen.

§. 22.

Die Bestimmungen des §. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Fähigkeit zum Richteramte
finden auf  diejenigen,  welche  vor  dem Inkrafttreten  des  Gesetzes  die  erste  Prüfung in  einem
Bundesstaate  zurückgelegt  haben,  nur  insoweit  Anwendung,  als  nicht  in  dem  Bundesstaate
abweichende Vorschriften bestehen.

Der für den Vorbereitungsdienst vorgeschriebene Zeitraum kann für die ersten vier Jahre nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes in den einzelnen Bundesstaaten bis auf zwei Jahre abgekürzt werden.

Urkundlich  unter  Unserer  Höchsteigenhändigen  Unterschrift  und  beigedrucktem  Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Berlin, den 27. Januar 1877.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.

Einführungsgesetz zum Militär-
Strafgesetzbuche für das Deutsche Reich

Titel: Einführungsgesetz zum Militär-Strafgesetzbuche für
das Deutsche Reich.

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1872, Nr. 18, Seite 173
– 174

Fassung vom: 20. Juni 1872
Bekanntmachung: 25. Juni 1872
Quelle: Scan auf Commons

(Nr. 837.) Einführungsgesetz zum Militär-Strafgesetzbuche für das Deutsche Reich. Vom 20. Juni 1872.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
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verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des
Reichstages, was folgt:

§. 1.

Das Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich tritt im ganzen Umfange des
Bundesgebietes mit dem 1. Oktober 1872 in Kraft.

§. 2.

Mit diesem Tage treten im ganzen Bundesgebiete alle Militärstrafgesetze, insoweit sie
materielles Strafrecht zum Gegenstande haben, außer Kraft.
In Kraft bleiben die Vorschriften über die Bestrafung der von Landgendarmen begangenen
strafbaren Handlungen, sowie die Vorschriften über die Bestrafung der Fahnenflüchtigen im
Wege des Ungehorsams- (Kontumazial-) Verfahrens.
Dagegen finden die Bestimmungen des Militär-Strafgesetzbuches auch auf die Offiziere à la
suite Anwendung, welche nicht zum Soldatenstande gehören, wenn und insolange sie zu
vorübergehender Dienstleistung zugelassen sind, sowie in Bezug auf Handlungen gegen die
militärische Unterordnung, welche sie begehen, während sie die Militäruniform tragen.

§. 3.

Eine Bestrafung in Gemäßheit des Militär-Strafgesetzbuches kann nur auf Grund eines
gerichtlichen Erkenntnisses erfolgen.
In leichteren Fällen können im Disziplinarwege geahndet werden:
1) Vergehen wider die §§. 64, 89 Absatz 1, 90, 91 Absatz 1, 92, 121 Absatz 1, 137, 141 Absatz
1, 146, 151;
2) Vergehen wider §. 114, wenn die strafbare Handlung nur in dem Borgen von Geld oder in
der Annahme von Geschenken ohne Vorwissen des gemeinschaftlichen Vorgesetzten besteht.
Jedoch darf im Disziplinarwege keine andere Freiheitsstrafe, als Arrest festgesetzt werden,
und die Dauer desselben vier Wochen gelinden Arrestes oder Stubenarrestes, drei Wochen
mittleren Arrestes oder vierzehn Tage strengen Arrestes nicht übersteigen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Schloß Babelsberg, den 20. Juni 1872.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.
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Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch für
das Deutsche Reich (EGStGB)

Titel: Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch für das
Deutsche Reich (EGStGB).

Fundstelle:
Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes Band 1870,
Nr. 16, Seite 195 – 196 in Folge RGBl. des Deutschen
Reiches

Fassung vom: 31. Mai 1870
Bekanntmachung: 8. Juni 1870
Änderungsstand: 23. Januar 2017 durch
RGBl-1701191-Nr04-Aenderungsgesetz-Einfuerungsgesetz-des-StGB

(Nr. 495.) Einführungs-Gesetz zum Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund. Vom 31. Mai 1870.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reiches, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des
Reichstages, was folgt:

§. 1.

Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich tritt im ganzen Umfange des Bundesgebietes mit
dem 1. Januar 1871. in Kraft.

§. 2.

Mit diesem Tage tritt das Bundes- und Landesstrafrecht, insoweit dasselbe Materien betrifft,
welche Gegenstand des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich sind, außer Kraft.
In Kraft bleiben die besonderen Vorschriften des Bundes- und Landesstrafrechts, namentlich
über strafbare Verletzungen der Preßpolizei-, Post-, Steuer-, Zoll-, Fischerei-, Jagd-, Forst- und
Feldpolizei-Gesetze, über Mißbrauch des Vereins- und Versammlungsrechts und über den
Holz- (Forst-) Diebstahl.
Bis zum Erlasse eines Bundesgesetzes über den Konkurs bleiben ferner diejenigen
Strafvorschriften in Kraft, welche rücksichtlich des Konkurses in Landesgesetzen enthalten
sind, insoweit dieselben sich auf Handlungen beziehen, über welche das Strafgesetzbuch für
den Norddeutschen Bund nichts bestimmt.

§. 3.

Wenn in Landesgesetzen auf strafrechtliche Vorschriften, welche durch das Strafgesetzbuch
für  das Deutsche Reich außer Kraft gesetzt sind, verwiesen wird, so treten die
entsprechenden Vorschriften des letzteren an die Stelle der ersteren.
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§. 4.

Bis zum Erlasse der in den Artikeln 61. und 68. der Verfassung des Deutsche Reich
vorbehaltenen Bundesgesetze sind die in den §§. 81. 88. 90. 307. 311. 312. 315. 322. 323. und
324. des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich, mit lebenslänglichem Zuchthaus bedrohten
Verbrechen mit dem Tode zu bestrafen, wenn sie in einem Theile des Bundesgebietes, welchen
der Bundesfeldherr in Kriegszustand (Art. 68. der Verfassung) erklärt hat, oder während eines
gegen das Deutsche Reich ausgebrochenen Krieges auf dem Kriegsschauplatze begangen
werden.

§. 5.

In landesgesetzlichen Vorschriften über Materien, welche nicht Gegenstand des
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich sind, darf nur Gefängniß bis zu zwei Jahren, Haft,
Geldstrafe, Einziehung einzelner Gegenstände und die Entziehung öffentlicher Aemter
angedroht werden.

§. 6.

Vom 1. Januar 1871. ab darf nur auf die im Strafgesetzbuche für das Deutsche Reich
enthaltenen Strafarten erkannt werden.
Wenn in Landesgesetzen anstatt der Gefängniß- oder Geldstrafe Forst- oder Gemeinde-Arbeit
angedroht oder nachgelassen ist, so behält es hierbei sein Bewenden.

§ 7.

Vom 1. Januar 1871. ab verjähren Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die
Entrichtung der Branntweinsteuer, der Biersteuer und der Postgefälle in drei Jahren.

§ 8.

Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, Uebergangsbestimmungen zu treffen, um die in
Kraft bleibenden Landesstrafgesetze mit den Vorschriften des Strafgesetzbuchs für das
Deutsche Reich in Uebereinstimmung zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Bundes-
Insiegel.
Gegeben Schloß Babelsberg, den 31. Mai 1870, geändert zu Berlin, am 23. Januar 2017

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Gr. v. Bismarck-Schönhausen.
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Allgemeine Deutsche Wechselordnung

Titel:

Allgemeine Deutsche
Wechselordnung. Anlage
A zum Gesetz,
betreffend die
Einführung der
Allgemeinen Deutschen
Wechsel-Ordnung, der
Nürnberger Wechsel-
Novellen und des
Allgemeinen Deutschen
Handelsgesetzbuches als
Bundesgesetze

Fundstelle:
Bundesgesetzblatt des
Norddeutschen Bundes
Band 1869, Nr. 32, Seite
382 – 402

Fassung vom: 5. Juni 1869
Bekanntmachung: 12. August 1869
Quelle: Scan auf Commons

Anlage A.

Allgemeine Deutsche Wechselordnung.

_______________________

Erster Abschnitt. Von der Wechselfähigkeit.
Artikel 1.

Wechselfähig ist Jeder, welcher sich durch Verträge verpflichten kann.

Artikel 2.

Der Wechselschuldner haftet für die Erfüllung der übernommenen Wechselverbindlichkeit mit
seiner Person und seinem Vermögen.
Jedoch ist der Wechselarrest nicht zulässig:

1) gegen die Erben eines Wechselschuldners;
2) aus Wechselerklärungen, welche für Korporationen oder andere juristische Personen, für
Aktiengesellschaften  oder  in  Angelegenheiten  solcher  Personen,  welche  zu  eigener
Vermögensverwaltung  unfähig  sind,  von  den  Vertretern  derselben  ausgestellt  werden;
3) gegen Frauen, wenn sie nicht Handel oder ein anderes Gewerbe treiben.
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Inwiefern aus Gründen des öffentlichen Rechts die Vollstreckung des Wechselarrestes gegen
andere als die vorgenannten Personen Beschränkungen erleidet, ist in besonderen Gesetzen
bestimmt.

Artikel 3.

Finden  sich  auf  einem  Wechsel  Unterschriften  von  Personen,  welche  eine
Wechselverbindlichkeit überhaupt nicht, oder nicht mit vollem Erfolge eingehen können, so
hat dies auf die Verbindlichkeit der übrigen Wechselverpflichteten keinen Einfluß.

Zweiter Abschnitt. Von gezogenen Wechseln.

I. Erfordernisse eines gezogenen Wechsels.

Artikel 4.

Die wesentlichen Erfordernisse eines gezogenen Wechsels sind:

1)  die  in  den  Wechsel  selbst  aufzunehmende  Bezeichnung  als  Wechsel,  oder,  wenn  der
Wechsel  in  einer  fremden Sprache ausgestellt  ist,  ein  jener  Bezeichnung entsprechender
Ausdruck in der fremden Sprache;
2) die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;
3) der Name der Person oder die Firma, an welche oder an deren Order gezahlt werden soll
(des Remittenten);
4) die Angabe der Zeit, zu welcher gezahlt werden soll; die Zahlungszeit kann nur festgesetzt
werden

auf einen bestimmten Tag,
auf Sicht (Vorzeigung, a vista etc.) oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht,
auf eine bestimmte Zeit nach dem Tage der Ausstellung (nach dato),
auf eine Messe oder einen Markt (Meß- oder Marktwechsel);

5) die Unterschrift des Ausstellers (Trassanten) mit seinem Namen oder seiner Firma;
6) die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung;
7) der Name der Person oder die Firma, welche die Zahlung leisten soll (des Bezogenen oder
Trassaten);
8) die Angabe des Ortes, wo die Zahlung geschehen soll; der bei dem Namen oder der Firma
des Bezogenen angegebene Ort gilt für den Wechsel, insofern nicht ein eigener Zahlungsort
angegeben ist, als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Bezogenen.

Artikel 5.

Ist die zu zahlende Geldsumme (Art. 4. Nr. 2.) in Buchstaben und in Ziffern ausgedrückt, so
gilt bei Abweichungen die in Buchstaben ausgedrückte Summe.



Ist die Summe mehrmals mit Buchstaben oder mehrmals mit Ziffern geschrieben, so gilt bei
Abweichungen die geringere Summe.

Artikel 6.

Der Aussteller kann sich selbst als Remittenten (Art. 4. Nr. 3.) bezeichnen (Wechsel an eigene
Order).
Desgleichen kann der Aussteller sich selbst als Bezogenen (Art. 4. Nr. 7.) bezeichnen, sofern
die Zahlung an einem anderen Orte als dem der Ausstellung geschehen soll (trassirt-eigene
Wechsel).

Artikel 7.

Aus einer Schrift, welcher eines der wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels (Art. 4.) fehlt,
entsteht  keine  wechselmäßige  Verbindlichkeit.  Auch  haben  die  auf  eine  solche  Schrift
gesetzten Erklärungen (Indossament, Akzept, Aval) keine Wechselkraft.

II. Verpflichtungen des Ausstellers.

Artikel 8.

Der Aussteller eines Wechsels haftet für dessen Annahme und Zahlung wechselmäßig.

III. Indossament.

Artikel 9.

Der Remittent kann den Wechsel an einen anderen durch Indossament (Giro) übertragen.
Hat jedoch der Aussteller die Übertragung im Wechsel durch die Worte „nicht an Order“ oder
durch  einen  gleichbedeutenden  Ausdruck  untersagt,  so  hat  das  Indossament  keine
wechselrechtliche  Wirkung.

Artikel 10.

Durch  das  Indossament  gehen  alle  Rechte  aus  dem  Wechsel  auf  den  Indossatar  über,
insbesondere auch die Befugniß, den Wechsel weiter zu indossiren. Auch an den Aussteller,
Bezogenen, Akzeptanten oder einen früheren Indossanten kann der Wechsel gültig indossirt
und von denselben weiter indossirt werden.

Artikel 11.

Das Indossament muß auf den Wechsel, eine Kopie desselben oder ein mit dem Wechsel oder
der Kopie verbundenes Blatt (Alonge) geschrieben werden.

Artikel 12.

Ein Indossament ist gültig, wenn der Indossant auch nur seinen Namen oder seine Firma auf



die  Rückseite  des  Wechsels  oder  der  Kopie,  oder  auf  die  Alonge  schreibt  (Blanko-
Indossament).

Artikel 13.

Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, die auf demselben befindlichen Blanko-Indossamente
auszufüllen; er kann den Wechsel aber auch ohne diese Ausfüllung weiter indossiren.

Artikel 14.

Der Indossant haftet jedem späteren Inhaber des Wechsels für dessen Annahme und Zahlung
wechselmäßig. Hat er aber dem Indossamente die Bemerkung „ohne Gewährleistung“, ohne
„Obligo“  oder  einen  gleichbedeutenden  Vorbehalt  hinzugefügt,  so  ist  er  von  der
Verbindlichkeit  aus  seinem  Indossamente  befreit.

Artikel 15.

Ist in dem Indossamente die Weiterbegebung durch die Worte „nicht an Order“ oder durch
einen gleichbedeutenden Ausdruck verboten, so haben diejenigen, an welche der Wechsel aus
der Hand des Indossatars gelangt, gegen den Indossanten keinen Regreß.

Artikel 16.

Wenn ein Wechsel indossirt wird, nachdem die für die Protesterhebung Mangels Zahlung
bestimmte  Frist  abgelaufen  ist,  so  erlangt  der  Indossatar  die  Rechte  aus  dem  etwa
vorhandenen Akzepte gegen den Bezogenen und Regreßrechte gegen Diejenigen, welche den
Wechsel nach Ablauf dieser Frist indossirt haben.

Ist aber der Wechsel vor dem Indossamente bereits Mangels Zahlung protestirt worden, so hat
der Indossatar nur die Rechte seines Indossanten gegen den Akzeptanten, den Aussteller und
Diejenigen, welche den Wechsel bis zur Protesterhebung indossirt haben. Auch ist in einem
solchen Falle der Indossant nicht wechselmäßig verpflichtet.

Artikel 17.

Ist dem Indossamente die Bemerkung „zur Einkassirung“, „in Prokura“ oder eine andere, die
Bevollmächtigung ausdrückende Formel beigefügt worden, so überträgt das Indossament das
Eigenthum  an  dem  Wechsel  nicht,  ermächtigt  aber  den  Indossatar  zur  Einziehung  der
Wechselforderung, Protesterhebung und Benachrichtigung des Vormannes seines Indossanten
von der unterbliebenen Zahlung (Art. 45.), sowie zur Einklagung der nicht bezahlten und zur
Erhebung der deponirten Wechselschuld. Ein solcher Indossatar ist auch berechtigt, diese
Befugniß durch ein weiteres Prokura-Indossament einem Anderen zu übertragen. Dagegen ist
derselbe zur weiteren Begebung durch eigentliches Indossament selbst dann nicht befugt,
wenn dem Prokura-Indossamente der Zusatz „oder Order“ hinzugefügt ist.

IV. Präsentation zur Annahme.



Artikel 18.

Der Inhaber eines Wechsels ist berechtigt, den Wechsel dem Bezogenen sofort zur Annahme
zu präsentiren und in Ermangelung der Annahme Protest erheben zu lassen. Nur bei Meß-
oder Marktwechseln findet eine Ausnahme dahin statt, daß solche Wechsel erst in der an dem
Meß- oder Marktorte gesetzlich bestimmten Präsentationszeit zur Annahme präsentirt und in
Ermangelung derselben protestirt werden können. Der bloße Besitz des Wechsels ermächtigt
zur Präsentation des Wechsels und zur Erhebung des Protestes Mangels Annahme.

Artikel 19.

Eine Verpflichtung des Inhabers, den Wechsel zur Annahme zu präsentiren, findet nur bei
Wechseln statt, welche auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten. Solche Wechsel müssen, bei
Verlust  des  wechselmäßigen  Anspruchs  gegen  die  Indossanten  und  den  Aussteller,  nach
Maßgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung und in Ermangelung derselben
binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Annahme präsentirt werden. Hat ein Indossant
auf  einen  Wechsel  dieser  Art  seinem  Indossamente  eine  besondere  Präsentationsfrist
hinzugefügt, so erlischt seine wechselmäßige Verpflichtung, wenn der Wechsel nicht innerhalb
dieser Frist zur Annahme präsentirt worden ist.

Artikel 20.

Wenn die Annahme eines auf bestimmte Zeit nach Sicht gestellten Wechsels nicht zu erhalten
ist,  oder der Bezogene die Datirung seines Akzeptes verweigert,  so muß der Inhaber bei
Verlust  des  wechselmäßigen  Anspruchs  gegen  die  Indossanten  und  den  Aussteller  die
rechtzeitige Präsentation des Wechsels durch einen innerhalb der Präsentationsfrist (Art. 19.)
erhobenen Protest feststellen lassen.
Der Protesttag gilt in diesem Falle für den Tag der Präsentation.
Ist die Protesterhebung unterblieben, so wird gegen den Akzeptanten, welcher die Datirung
seines  Akzeptes  unterlassen  hat,  die  Verfallzeit  des  Wechsels  vom  letzten  Tage  der
Präsentationsfrist an gerechnet.

V. Annahme (Akzeptation).

Artikel 21.

Die Annahme des Wechsels muß auf dem Wechsel schriftlich geschehen.
Jede auf dem Wechsel geschriebene und von dem Bezogenen unterschriebene Erklärung gilt
für eine unbeschränkte Annahme, sofern nicht in derselben ausdrücklich ausgesprochen ist,
daß  der  Bezogene  entweder  überhaupt  nicht  oder  nur  unter  gewissen  Einschränkungen
annehmen wolle.
Gleichergestalt gilt es für eine unbeschränkte Annahme, wenn der Bezogene ohne weiteren
Beisatz seinen Namen oder seine Firma auf die Vorderseite des Wechsels schreibt.
Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder zurückgenommen werden.

Artikel 22.

Der Bezogene kann die Annahme auf einen Theil  der im Wechsel verschriebenen Summe
beschränken.



Werden dem Akzepte andere Einschränkungen beigefügt, so wird der Wechsel einem solchen
gleichgeachtet, dessen Annahme gänzlich verweigert worden ist, der Akzeptant haftet aber
nach dem Inhalte seines Akzeptes wechselmäßig.

Artikel 23.

Der Bezogene wird durch die Annahme wechselmäßig verpflichtet, die von ihm akzeptirte
Summe zur Verfallzeit zu zahlen.
Auch dem Aussteller haftet der Bezogene aus dem Akzepte wechselmäßig.
Dagegen steht dem Bezogenen kein Wechselrecht gegen den Aussteller zu.

Artikel 24.

Ist in dem Wechsel ein vom Wohnorte des Bezogenen verschiedener Zahlungsort (Art. 4. Nr.
8.) angegeben (Domizilwechsel), so ist, insofern der Wechsel nicht schon ergiebt, durch wen
die Zahlung am Zahlungsorte erfolgen soll, dies vom Bezogenen bei der Annahme auf dem
Wechsel zu bemerken. Ist dies nicht geschehen, so wird angenommen, daß der Bezogene
selbst die Zahlung am Zahlungsorte leisten wolle.
Der  Aussteller  eines  Domizilwechsels  kann  in  demselben  die  Präsentation  zur  Annahme
vorschreiben. Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift hat den Verlust des Regresses gegen
den Aussteller und die Indossanten zur Folge.

VI. Regreß auf Sicherstellung.

1. Wegen nicht erhaltener Annahme.

Artikel 25.

Wenn die Annahme eines Wechsels überhaupt nicht, oder unter Einschränkungen, oder nur
auf  eine  geringere  Summe  erfolgt  ist,  so  sind  die  Indossanten  und  der  Aussteller
wechselmäßig  verpflichtet,  gegen  Aushändigung  des,  Mangels  Annahme  aufgenommenen
Protestes  genügende  Sicherheit  dahin  zu  leisten,  daß  die  Bezahlung  der  im  Wechsel
verschriebenen Summe oder des nicht angenommenen Betrages, sowie die Erstattung der
durch die Nichtannahme veranlaßten Kosten am Verfalltage erfolgen werde.
Jedoch sind diese Personen auch befugt, auf ihre Kosten die schuldige Summe bei Gericht oder
bei  einer  anderen,  zur  Annahme  von  Depositen  ermächtigten  Behörde  oder  Anstalt
niederzulegen.

Artikel 26.

Der  Remittent,  sowie  jeder  Indossatar  wird  durch  den  Besitz  des  Mangels  Annahme
aufgenommenen  Protestes  ermächtigt,  von  dem Aussteller  und  den  übrigen  Vormännern
Sicherheit zu fordern und im Wege des Wechselprozesses darauf zu klagen.
Der  Regreßnehmer  ist  hierbei  an  die  Folgeordnung  der  Indossamente  und  die  einmal
getroffene Wahl nicht gebunden.
Der  Beibringung  des  Wechsels  und  des  Nachweises,  daß  der  Regreßnehmer  seinen
Nachmännern selbst Sicherheit bestellt habe, bedarf es nicht.



Artikel 27.

Die bestellte Sicherheit haftet nicht blos dem Regreßnehmer, sondern auch allen übrigen
Nachmännern des Bestellers, insofern sie gegen ihn den Regreß auf Sicherstellung nehmen.
Dieselben sind weitere Sicherheit zu verlangen nur in dem Falle berechtigt, wenn sie gegen
die Art oder Größe der bestellten Sicherheit Einwendungen zu begründen vermögen.

Artikel 28.

Die bestellte Sicherheit muß zurückgegeben werden:

1) sobald die vollständige Annahme des Wechsels nachträglich erfolgt ist;
2)  wenn  gegen  den  Regreßpflichtigen,  welcher  sie  bestellt  hat,  binnen  Jahresfrist,  vom
Verfalltage des Wechsels an gerechnet, auf Zahlung aus dem Wechsel nicht geklagt worden
ist;
3) wenn die Zahlung des Wechsels erfolgt oder die Wechselkraft desselben erloschen ist.

2. Wegen Unsicherheit des Akzeptanten.

Artikel 29.

Ist ein Wechsel ganz oder theilweise angenommen worden, so kann in Betreff der akzeptirten
Summe Sicherheit nur gefordert werden:

1) wenn über das Vermögen des Akzeptanten der Konkurs (Debitverfahren, Falliment) eröffnet
worden ist oder der Akzeptant auch nur seine Zahlungen eingestellt hat;
2) wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Exekution in das Vermögen des Akzeptanten
fruchtlos ausgefallen oder wider denselben wegen Erfüllung einer Zahlungsverbindlichkeit die
Vollstreckung des Personalarrestes verfügt worden ist.

Wenn in diesen Fällen die Sicherheit von dem Akzeptanten nicht geleistet und dieserhalb
Protest  gegen denselben erhoben wird,  auch von den auf  dem Wechsel  etwa benannten
Nothadressen die Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu erhalten ist, so kann der
Inhaber des Wechsels  und jeder Indossatar gegen Auslieferung des Protestes von seinen
Vormännern Sicherstellung fordern. (Art. 25 – 28.) Der bloße Besitz des Wechsels vertritt die
Stelle  einer  Vollmacht,  in  den  Nr.  1.  und  2.  genannten  Fällen  von  dem  Akzeptanten
Sicherheitsbestellung zu fordern und, wenn solche nicht zu erhalten ist, Protest erheben zu
lassen.

VII. Erfüllung der Wechselverbindlichkeit.

1. Zahlungstag.



Artikel 30.

Ist in dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungstag bezeichnet, so tritt die Verfallzeit an
diesem Tage ein. Ist die Zahlungszeit auf die Mitte eines Monats gesetzt worden, so ist der
Wechsel am 15. dieses Monats fällig.

Artikel 31.

Ein auf Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vorzeigung fällig. Ein solcher Wechsel muß bei
Verlust  des  wechselmäßigen  Anspruchs  gegen  die  Indossanten  und  den  Aussteller  nach
Maaßgabe  der  besonderen  im  Wechsel  enthaltenen  Bestimmung,  und  in  Ermangelung
derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Zahlung präsentirt werden. Hat ein
Indossant  auf  einem  Wechsel  dieser  Art  seinem  Indossamente  eine  besondere
Präsentationsfrist  hinzugefügt,  so  erlischt  seine  wechselmäßige  Verpflichtung,  wenn  der
Wechsel nicht innerhalb dieser Frist präsentirt worden ist.

Artikel 32.

Bei Wechseln, welche mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Sicht oder nach Dato
zahlbar sind, tritt die Verfallzeit ein:

1) wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, an dem letzten Tage der Frist; bei Berechnung der
Frist wird der Tag, an welchem der nach Dato zahlbare Wechsel ausgestellt oder der nach
Sicht zahlbare zur Annahme präsentirt ist, nicht mitgerechnet;
2)  wenn  die  Frist  nach  Wochen,  Monaten,  oder  einem,  mehrere  Monate  umfassenden
Zeitraume  (Jahr,  halbes  Jahr,  Vierteljahr)  bestimmt  ist,  an  demjenigen  Tage  der
Zahlungswoche oder des Zahlungemonats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage
der Ausstellung oder Präsentation entspricht; fehlt dieser Tag in dem Zahlungsmonate, so tritt
die Verfallzeit am letzten Tage des Zahlungsmonats ein.

Der Ausdruck „halber Monat“ wird einem Zeitraume von 15 Tagen gleichgeachtet. Ist der
Wechsel auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 15
Tage zuletzt zu zählen.

Artikel 33.

Respekttage finden nicht statt.

Artikel 34.

Ist in einem Lande, in welchem nach altem Style gerechnet wird, ein im Inlande zahlbarer
Wechsel nach Dato ausgestellt, und dabei nicht bemerkt, daß der Wechsel nach neuem Style
datirt sei, oder ist derselbe nach beiden Stylen datirt, so wird der Verfalltag nach demjenigen
Kalendertage des neuen Styls berechnet, welcher dem nach altem Style sich ergebenden Tage
der Ausstellung entspricht.



Artikel 35.

Meß-  oder  Marktwechsel  werden  zu  der  durch  die  Gesetze  des  Meß-  oder  Marktortes
bestimmten Zahlungszeit, und in Ermangelung einer solchen Festsetzung an dem Tage vor
dem gesetzlichen Schlusse der Messe oder des Marktes fällig. Dauert die Messe oder der
Markt nur einen Tag, so tritt die Verfallzeit des Wechsels an diesem Tage ein.

2. Zahlung.

Artikel 36.

Der Inhaber eines indossirten Wechsels wird durch eine zusammenhängende,  bis  auf  ihn
hinuntergehende Reihe von Indossamenten als Eigenthümer des Wechsels legitimirt. Das erste
Indossament muß demnach mit dem Namen des Remittenten, jedes folgende Indossament mit
dem  Namen  desjenigen  unterzeichnet  sein,  welchen  das  unmittelbar  vorhergehende
Indossament  als  Indossatar  benennt.  Wenn  auf  ein  Blanko-Indossament  ein  weiteres
Indossament folgt, so wird angenommen, daß der Aussteller des letzteren den Wechsel durch
das Blanko-Indossament erworben hat. Ausgestrichene Indossamente werden bei Prüfung der
Legitimation als nicht geschrieben angesehen. Die Echtheit der Indossamente zu prüfen, ist
der Zahlende nicht verpflichtet.

Artikel 37.

Lautet ein Wechsel auf eine Münzsorte, welche am Zahlungsorte keinen Umlauf hat, oder auf
eine Rechnungswährung, so kann die Wechselsumme nach ihrem Werthe zur Verfallzeit in der
Landesmünze gezahlt werden, sofern nicht der Aussteller durch den Gebrauch des Wortes
„effektiv“ oder eines ähnlichen Zusatzes die Zahlung in der im Wechsel benannten Münzsorte
ausdrücklich bestimmt hat.

Artikel 38.

Der  Inhaber  des  Wechsels  darf  eine  ihm  angebotene  Theilzahlung  selbst  dann  nicht
zurückweisen, wenn die Annahme auf den ganzen Betrag der verschriebenen Summe erfolgt
ist.

Artikel 39.

Der  Wechselschuldner  ist  nur  gegen  Aushändigung  des  quittirten  Wechsels  zu  zahlen
verpflichtet.  Hat  der  Wechselschuldner eine Theilzahlung geleistet,  so  kann derselbe nur
verlangen,  daß die  Zahlung auf  den Wechsel  abgeschrieben und ihm Quittung auf  einer
Abschrift des Wechsels ertheilt werde.

Artikel 40.

Wird die Zahlung des Wechsels zur Verfallzeit nicht gefordert,  so ist der Akzeptant nach
Ablauf  der  für  die  Protesterhebung  Mangels  Zahlung  bestimmten  Frist  befugt,  die
Wechselsumme auf Gefahr und Kosten des Inhabers bei Gericht oder bei einer anderen zur
Annahme von Depositen ermächtigten Behörde oder Anstalt niederzulegen. Der Vorladung des



Inhabers bedarf es nicht.

VIII. Regreß Mangels Zahlung.

Artikel 41.

Zur Ausübung des bei nicht erlangter Zahlung statthaften Regresses gegen den Aussteller und
die Indossanten ist erforderlich:

1) daß der Wechsel zur Zahlung präsentirt worden ist, und
2) daß sowohl diese Präsentation, als die Nichterlangung der Zahlung durch einen rechtzeitig
darüber aufgenommenen Protest dargethan wird.

Die Erhebung des Protestes ist am Zahlungstage zulässig, sie muß aber spätestens am zweiten
Werktage nach dem Zahlungstage geschehen.

Artikel 42.

Die Aufforderung, keinen Protest erheben zu lassen („ohne Protest“, „ohne Kosten“ etc.) gilt
als Erlaß des Protestes, nicht aber als Erlaß der Pflicht zur rechtzeitigen Präsentation. Der
Wechselverpflichtete,  von  welchem  jene  Aufforderung  ausgeht,  muß  die  Beweislast
übernehmen, wenn er die rechtzeitig geschehene Präsentation in Abrede stellt. Gegen die
Pflicht zum Ersatze der Protestkosten schützt jene Aufforderung nicht.

Artikel 43.

Domizilirte Wechsel sind dem Domiziliaten, oder wenn ein solcher nicht benannt ist, dem
Bezogenen selbst  an demjenigen Orte,  wohin der  Wechsel  domizilirt  ist,  zur  Zahlung zu
präsentiren, und wenn die Zahlung unterbleibt,  dort zu protestiren. Wird die rechtzeitige
Protesterhebung  beim  Domiziliaten  verabsäumt,  so  geht  dadurch  der  wechselmäßige
Anspruch nicht  nur  gegen den Aussteller  und die  Indossanten,  sondern auch gegen den
Akzeptanten verloren.

Artikel 44.

Zur Erhaltung des Wechselrechts gegen den Akzeptanten bedarf es, mit Ausnahme des im Art.
43. erwähnten Falles, weder der Präsentation am Zahlungstage, noch der Erhebung eines
Protestes.

Artikel 45.

Der  Inhaber  eines  Mangels  Zahlung  protestirten  Wechsels  ist  verpflichtet,  seinen
unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung von der
Nichtzahlung des Wechsels schriftlich zu benachrichtigen, zu welchem Ende es genügt, wenn
das  Benachrichtigungsschreiben  innerhalb  dieser  Frist  zur  Post  gegeben  ist.  Jeder
benachrichtigte Vormann muß binnen derselben,  vom Tage des empfangenen Berichts zu
berechnenden Frist seinen nächsten Vormann in gleicher Weise benachrichtigen. Der Inhaber



oder  Indossatar,  welcher  die  Benachrichtigung  unterläßt  oder  dieselbe  nicht  an  den
unmittelbaren  Vormann  ergehen  läßt,  wird  hierdurch  den  sämmtlichen  oder  den
übersprungenen  Vormännern  zum  Ersatze  des  aus  der  unterlassenen  Benachrichtigung
entstandenen  Schadens  verpflichtet.  Auch  verliert  derselbe  gegen  diese  Personen  den
Anspruch auf Zinsen und Kosten, so daß er nur die Wechselsumme zu fordern berechtigt ist.

Artikel 46.

Kommt  es  auf  den  Nachweis  der  dem  Vormanne  rechtzeitig  gegebenen  schriftlichen
Benachrichtigung an, so genügt zu diesem Zwecke der durch ein Postattest geführte Beweis,
daß ein Brief von dem Betheiligten an den Adressaten an dem angegebenen Tage abgesandt
ist, sofern nicht dargethan wird, daß der angekommene Brief einen andern Inhalt gehabt hat.
Auch der Tag des Empfanges der erhaltenen schriftlichen Benachrichtigung kann durch ein
Postattest nachgewiesen werden.

Artikel 47.

Hat ein Indossant den Wechsel ohne Hinzufügung einer Ortsbezeichnung weiter begeben, so
ist der Vormann desselben von der unterbliebenen Zahlung zu benachrichtigen.

Artikel 48.

Jeder Wechselschuldner hat das Recht, gegen Erstattung der Wechselsumme nebst Zinsen und
Kosten die  Auslieferung des quittirten Wechsels  und des wegen Nichtzahlung erhobenen
Protestes von dem Inhaber zu fordern.

Artikel 49.

Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestirten Wechsels kann die Wechselklage gegen alle
Wechselverpflichtete  oder  auch  nur  gegen  Einige  oder  Einen  derselben  anstellen,  ohne
dadurch  seinen  Anspruch  gegen  die  nicht  in  Anspruch  genommenen  Verpflichteten  zu
verlieren. Derselbe ist an die Reihenfolge der Indossamente nicht gebunden.

Artikel 50.

Die Regreßansprüche des Inhabers, welcher den Wechsel Mangels Zahlung hat protestiren
lassen, beschränken sich auf

1) die nicht bezahlte Wechselsumme nebst sechs Prozent jährlicher Zinsen vom Verfalltage ab,
2) die Protestkosten und anderen Auslagen,
3) eine Provision von ein Drittel Prozent.

Die vorstehenden Beträge müssen, wenn der Regreßpflichtige an einem anderen Orte als dem
Zahlungsorte wohnt, zu demjenigen Kurse gezahlt werden, welchen ein vom Zahlungsorte auf
den  Wohnort  des  Regreßpflichtigen  gezogener  Wechsel  auf  Sicht  hat.  Besteht  am
Zahlungsorte  kein  Kurs  auf  jenen  Wohnort,  so  wird  der  Kurs  nach  demjenigen  Platze
genommen, welcher dem Wohnorte des Regreßpflichtigen am nächsten liegt. Der Kurs ist auf



Verlangen  des  Regreßpflichtigen  durch  einen  unter  öffentlicher  Autorität  ausgestellten
Kurszettel oder durch das Attest eines vereideten Mäklers oder, in Ermangelung derselben,
durch ein Attest zweier Kaufleute zu bescheinigen.

Artikel 51.

Der Indossant, welcher den Wechsel eingelöst oder als Rimesse erhalten hat, ist von einem
früheren Indossanten oder von dem Aussteller zu fordern berechtigt:

1) die von ihm gezahlte oder durch Rimesse berichtigte Summe nebst sechs Prozent jährlicher
Zinsen vom Tage der Zahlung,
2) die ihm erstandenen Kosten,
3) eine Provision von ein Drittel Prozent.

Die vorstehenden Beträge müssen, wenn der Regreßpflichtige an einem anderen Orte als der
Regreßnehmer wohnt, zu demjenigen Kurse gezahlt werden, welchen ein vom Wohnorte des
Regreßnehmers auf den Wohnort des Regreßpflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat.
Besteht im Wohnorte des Regreßnehmers kein Kurs auf den Wohnort des Regreßpflichtigen,
so  wird  der  Kurs  nach  demjenigen  Platze  genommen,  welcher  dem  Wohnorte  des
Regreßpflichtigen  am  nächsten  liegt.  Wegen  der  Bescheinigung  des  Kurses  kommt  die
Bestimmung des Artikel 50. zur Anwendung.

Artikel 52.

Durch die Bestimmungen der Artikel 50. und 51. Nummer 1. und 3. wird bei einem Regresse
auf  einen  ausländischen  Ort  die  Berechnung  höherer,  dort  zulässiger  Sätze  nicht
ausgeschlossen.

Artikel 53.

Der  Regreßnehmer  kann über  den  Betrag  seiner  Forderung einen  Rückwechsel  auf  den
Regreßpflichtigen ziehen. Der Forderung treten in diesem Falle noch die Mäklergebühren für
Negozirung des Rückwechsels, sowie die etwaigen Stempelgebühren, hinzu. Der Rückwechsel
muß auf Sicht zahlbar und unmittelbar (a drittura) gestellt werden.

Artikel 54.

Der  Regreßpflichtige  ist  nur  gegen  Auslieferung  des  Wechsels,  des  Protestes  und  einer
quittirten Retourrechnung Zahlung zu leisten verbunden.

Artikel 55.

Jeder Indossant, der einen seiner Nachmänner befriedigt hat, kann sein eigenes und seiner
Nachmänner Indossament ausstreichen.



IX. Intervention.

1. Ehrenannahme.

Artikel 56.

Befindet sich auf einem Mangels Annahme protestirten Wechsel eine auf den Zahlungsort
lautende Nothadresse, so muß, ehe Sicherstellung verlangt werden kann, die Annahme von
der Nothadresse gefordert werden. Unter mehreren Nothadressen gebührt derjenigen der
Vorzug, durch deren Zahlung die meisten Verpflichteten befreit werden.

Artikel 57.

Die Ehrenannahme von Seiten einer nicht auf dem Wechsel als Nothadresse benannten Person
braucht der Inhaber nicht zuzulassen.

Artikel 58.

Der Ehrenakzeptant muß sich den Protest Mangels Annahme gegen Erstattung der Kosten
aushändigen und in einem Anhange zu demselben die Ehrenannahme bemerken lassen. Er
muß den Honoraten unter Uebersendung des Protestes von der geschehenen Intervention
benachrichtigen und diese Benachrichtigung mit dem Proteste innerhalb zweier Tage nach
dem Tage der Protesterhebung zur Post geben. Unterläßt er dies, so haftet er für den durch
die Unterlassung entstehenden Schaden.

Artikel 59.

Wenn der Ehrenakzeptant unterlassen hat, in seinem Akzepte zu bemerken, zu wessen Ehren
die Annahme geschieht, so wird der Aussteller als Honorat angesehen.

Artikel 60.

Der Ehrenakzeptant wird den sämmtlichen Nachmännern des Honoraten durch die Annahme
wechselmäßig verpflichtet.  Diese  Verpflichtung erlischt,  wenn dem Ehrenakzeptanten der
Wechsel nicht spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage zur Zahlung vorgelegt
wird.

Artikel 61.

Wenn  der  Wechsel  von  einer  Nothadresse  oder  einem  andern  Intervenienten  zu  Ehren
angenommen wird, so haben der Inhaber und die Nachmänner des Honoraten keinen Regreß
auf Sicherstellung. Derselbe kann aber von dem Honoraten und dessen Vormännern geltend
gemacht werden.

2. Ehrenzahlung.



Artikel 62.

Befinden  sich  auf  dem  von  dem  Bezogenen  nicht  eingelösten  Wechsel  oder  der  Kopie
Nothadressen oder ein Ehrenakzept, welche auf den Zahlungsort lauten, so muß der Inhaber
den Wechsel  spätestens  am zweiten  Werktage  nach  dem Zahlungstage  den  sämmtlichen
Nothadressen und dem Ehrenakzeptanten zur Zahlung vorlegen, und den Erfolg im Proteste
Mangels Zahlung oder in einem Anhange zu demselben bemerken lassen. Unterläßt er dies, so
verliert er den Regreß gegen den Adressanten oder Honoraten und deren Nachmänner. Weist
der Inhaber die von einem andern Intervenienten angebotene Ehrenzahlung zurück, so verliert
er den Regreß gegen die Nachmänner des Honoraten.

Artikel 63.

Dem Ehrenzahler muß der Wechsel und der Protest Mangels Zahlung gegen Erstattung der
Kosten ausgehändigt werden. Er tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Inhabers (Art.
50. und 52.) gegen den Honoraten, dessen Vormänner und den Akzeptanten.

Artikel 64.

Unter Mehreren, welche sich zur Ehrenzahlung erbieten, gebührt Demjenigen der Vorzug,
durch dessen Zahlung die meisten Wechselverpflichteten befreit werden. Ein Intervenient,
welcher zahlt, obgleich aus dem Wechsel oder Proteste ersichtlich ist, daß ein Anderer, dem er
hiernach nachstehen müßte, den Wechsel einzulösen bereit war, hat keinen Regreß gegen
diejenigen Indossanten, welche durch Leistung der von dem Andern angebotenen Zahlung
befreit worden wären.

Artikel 65.

Der Ehrenakzeptant, welcher nicht zur Zahlungsleistung gelangt, weil der Bezogene oder ein
anderer Intervenient bezahlt hat, ist berechtigt, von dem Zahlenden eine Provision von 1/3
Prozent zu verlangen.

X. Vervielfältigung eines Wechsels.

1. Wechselduplikate.

Artikel 66.

Der Aussteller eines gezogenen Wechsels ist verpflichtet,  dem Remittenten auf Verlangen
mehrere  gleichlautende  Exemplare  des  Wechsels  zu  überliefern.  Dieselben  müssen  im
Kontexte als Prima, Sekunda, Tertia u. s. w. bezeichnet sein, widrigenfalls jedes Exemplar als
ein für sich bestehender Wechsel (Sola-Wechsel) erachtet wird. Auch ein Indossatar kann ein
Duplikat des Wechsels verlangen. Er muß sich dieserhalb an seinen unmittelbaren Vormann
wenden, welcher wieder an seinen Vormann zurückgehen muß, bis die Anforderung an den
Aussteller gelangt. Jeder Indossatar kann von seinem Vormanne verlangen, daß die früheren
Indossamente auf dem Duplikate wiederholt werden.



Artikel 67.

Ist von mehreren ausgefertigten Exemplaren das eine bezahlt, so verlieren dadurch die andern
ihre Kraft. Jedoch bleiben aus den übrigen Exemplaren verhaftet:

1) der Indossant, welcher mehrere Exemplare desselben Wechsels an verschiedene Personen
indossirt  hat,  und alle  späteren Indossanten,  deren Unterschriften  sich  auf  den,  bei  der
Zahlung nicht zurückgegebenen Exemplaren befinden, aus ihren Indossamenten;
2) der Akzeptant,  welcher mehrere Exemplare desselben Wechsels akzeptirt hat,  aus den
Akzepten auf den bei der Zahlung nicht zurückgegebenen Exemplaren.

Artikel 68.

Wer eines von mehreren Exemplaren eines Wechsels zur Annahme versandt hat, muß auf den
übrigen Exemplaren bemerken,  bei  wem das  von  ihm zur  Annahme versandte  Exemplar
anzutreffen ist. Das Unterlassen dieser Bemerkung entzieht jedoch dem Wechsel nicht die
Wechselkraft. Der Verwahrer des zum Akzepte versandten Exemplars ist verpflichtet, dasselbe
demjenigen  auszuliefern,  der  sich  als  Indossatar  (Art.  36.)  oder  auf  andere  Weise  zur
Empfangnahme legitimirt.

Artikel 69.

Der Inhaber eines Duplikats, auf welchem angegeben ist, bei wem das zum Akzepte versandte
Exemplar sich befindet, kann Mangels Annahme desselben den Regreß auf Sicherstellung und
Mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung nicht eher nehmen, als bis er durch Protest hat
feststellen lassen:

1) daß das zum Akzepte versandte Exemplar ihm vom Verwahrer nicht verabfolgt worden ist,
und
2) daß auch auf das Duplikat die Annahme oder die Zahlung nicht zu erlangen gewesen.

2. Wechselkopien.

Artikel 70.

Wechselkopien müssen eine Abschrift des Wechsels und der darauf befindlichen Indossamente
und Vermerke enthalten und mit der Erklärung: „bis hierher Abschrift (Kopie)“ oder mit einer
ähnlichen  Bezeichnung  versehen  sein.  In  der  Kopie  ist  zu  bemerken,  bei  wem das  zur
Annahme versandte Original des Wechsels anzutreffen ist. Das Unterlassen dieses Vermerkes
entzieht jedoch der indossirten Kopie nicht ihre wechselmäßige Kraft.

Artikel 71.



Jedes auf einer Kopie befindliche Original-Indossament verpflichtet den Indossanten eben so,
als wenn es auf einem Originalwechsel stünde.

Artikel 72.

Der Verwahrer des Originalwechsels ist verpflichtet, denselben dem Besitzer einer mit einem
oder mehreren Original-Indossamenten versehenen Kopie auszuliefern, sofern sich derselbe
als Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimirt. Wird der Originalwechsel
vom Verwahrer nicht ausgeliefert, so ist der Inhaber der Wechselkopie nur nach Aufnahme des
im Art. 69. Nr. 1. erwähnten Protestes Regreß auf Sicherstellung und nach Eintritt des in der
Kopie angegebenen Verfalltages Regreß auf Zahlung gegen diejenigen Indossanten zu nehmen
berechtigt, deren Original-Indossamente auf der Kopie befindlich sind.

XI. Abhanden gekommene Wechsel.

Artikel 73.

Der Eigenthümer eines abhanden gekommenen Wechsels kann die Amortisation des Wechsels
bei dem Gerichte des Zahlungsortes beantragen. Nach Einleitung des Amortisationsverfahrens
kann derselbe vom Akzeptanten Zahlung fordern, wenn er bis zur Amortisation des Wechsels
Sicherheit bestellt. Ohne eine solche Sicherheitsstellung ist er nur die Deposition der aus dem
Akzepte schuldigen Summe bei Gericht oder bei einer andern zur Annahme von Depositen
ermächtigten Behörde oder Anstalt zu fordern berechtigt.

Artikel 74.

Der nach den Bestimmungen des Art. 36. legitimirte Besitzer eines Wechsels kann nur dann
zur  Herausgabe  desselben  angehalten  werden,  wenn  er  den  Wechsel  in  bösem Glauben
erworben hat oder ihm bei der Erwerbung des Wechsels eine grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt.

XII. Falsche Wechsel.

Artikel 75.

Auch wenn die Unterschrift des Ausstellers eines Wechsels falsch oder verfälscht ist, behalten
dennoch das ächte Akzept und die ächten Indossamente die wechselmäßige Wirkung.

Artikel 76.

Aus  einem mit  einem falschen oder  verfälschten  Akzepte  oder  Indossamente  versehenen
Wechsel bleiben sämmtliche Indossanten und der Aussteller, deren Unterschriften ächt sind,
wechselmäßig verpflichtet.

XIII. Wechselverjährung.



Artikel 77.

Der wechselmäßige Anspruch gegen den Akzeptanten verjährt in drei Jahren vom Verfalltage
des Wechsels an gerechnet.

Artikel 78.

Die Regreßansprüche des Inhabers (Art. 50.) gegen den Aussteller und die übrigen Vormänner
verjähren:

1) in 3 Monaten, wenn der Wechsel in Europa, mit Ausnahme von Island und den Faröern,
zahlbar war;
2) in 6 Monaten, wenn der Wechsel in den Küstenländern von Asien und Afrika längs des
Mittelländischen und Schwarzen Meeres, oder in den dazu gehörigen Inseln dieser Meere
zahlbar war;
3) in 18 Monaten, wenn der Wechsel in einem anderen außereuropäischen Lande oder in
Island oder den Faröern zahlbar war.

Die Verjährung beginnt gegen den Inhaber mit dem Tage des erhobenen Protestes.

Artikel 79.

Die  Regreßansprüche  des  Indossanten  (Art.  51.)  gegen  den  Aussteller  und  die  übrigen
Vormänner verjähren:

1) in 3 Monaten, wenn der Regreßnehmer in Europa, mit Ausnahme von Island und den
Faröern, wohnt;
2) in 6 Monaten, wenn der Regreßnehmer in den Küstenländern von Asien und Afrika längs
des Mittelländischen und Schwarzen Meeres, oder in den dazu gehörigen Inseln dieser Meere
wohnt;
3) in 18 Monaten, wenn der Regreßnehmer in einem anderen außereuropäischen Lande oder
in Island oder den Faröern wohnt.

Gegen den Indossanten läuft die Frist, wenn er, ehe eine Wechselklage gegen ihn angestellt
worden, gezahlt hat, vom Tage der Zahlung, in allen übrigen Fällen aber vom Tage der ihm
geschehenen Behändigung der Klage oder Ladung.

Artikel 80.

Die Verjährung (Art. 77 – 79.) wird nur durch Behändigung der Klage unterbrochen, und nur
in Beziehung auf denjenigen, gegen welchen die Klage gerichtet ist. Jedoch vertritt in dieser
Hinsicht die von dem Verklagten geschehene Streitverkündigung die Stelle der Klage.



XIV. Klagerecht des Wechselgläubigers.

Artikel 81.

Die  wechselmäßige  Verpflichtung  trifft  den  Aussteller,  Akzeptanten  und  Indossanten  des
Wechsels, sowie einen Jeden, welcher den Wechsel, die Wechselkopie, das Akzept oder das
Indossament mitunterzeichnet hat, selbst dann, wenn er sich dabei nur als Bürge (per aval)
benannt  hat.  Die  Verpflichtung  dieser  Personen  erstreckt  sich  auf  Alles,  was  der
Wechselinhaber  wegen  Nichterfüllung  der  Wechselverbindlichkeit  zu  fordern  hat.  Der
Wechselinhaber kann sich wegen seiner ganzen Forderung an den Einzelnen halten; es steht
in seiner Wahl, welchen Wechselverpflichteten er zuerst in Anspruch nehmen will.

Artikel 82.

Der  Wechselschuldner  kann  sich  nur  solcher  Einreden  bedienen,  welche  aus  dem
Wechselrechte  selbst  hervorgehen  oder  ihm unmittelbar  gegen  den  jedesmaligen  Kläger
zustehen.

Artikel 83.

Ist die wechselmäßige Verbindlichkeit des Ausstellers oder des Akzeptanten durch Verjährung
oder  dadurch,  daß  die  zur  Erhaltung  des  Wechselrechts  gesetzlich  vorgeschriebenen
Handlungen verabsäumt sind, erloschen, so bleiben dieselben dem Inhaber des Wechsels nur
soweit,  als  sie  sich  mit  dessen  Schaden  bereichern  würden,  verpflichtet.  Gegen  die
Indossanten, deren wechselmäßige Verbindlichkeit erloschen ist, findet ein solcher Anspruch
nicht statt.

XV. Ausländische Gesetzgebung.

Artikel 84.

Die Fähigkeit eines Ausländers, wechselmäßige Verpflichtungen zu übernehmen, wird nach
den Gesetzen des Staates beurtheilt, welchem derselbe angehört. Jedoch wird ein nach den
Gesetzen  seines  Vaterlandes  nicht  wechselfähiger  Ausländer  durch  Uebernahme  von
Wechselverbindlichkeiten im Inlande verpflichtet, insofern er nach den Gesetzen des Inlandes
wechselfähig ist.

Artikel 85.

Die  wesentlichen  Erfordernisse  eines  im  Auslande  ausgestellten  Wechsels,  sowie  jeder
anderen im Auslande ausgestellten Wechselerklärung, werden nach den Gesetzen des Ortes
beurtheilt,  an  welchem  die  Erklärung  erfolgt  ist.  Entsprechen  jedoch  die  im  Auslande
geschehenen Wechselerklärungen den Anforderungen des  inländischen Gesetzes,  so  kann
daraus,  daß  sie  nach  ausländischen  Gesetzen  mangelhaft  sind,  kein  Einwand  gegen  die
Rechtsverbindlichkeit  der  später  im  Inlande  auf  den  Wechsel  gesetzten  Erklärungen
entnommen werden. Ebenso haben Wechselerklärungen, wodurch sich ein Inländer einem
anderen  Inländer  im  Auslande  verpflichtet,  Wechselkraft,  wenn  sie  auch  nur  den
Anforderungen  der  inländischen  Gesetzgebung  entsprechen.



Artikel 86.

Ueber die Form der mit einem Wechsel an einem ausländischen Platze zur Ausübung oder
Erhaltung des Wechselrechts  vorzunehmenden Handlungen entscheidet  das dort  geltende
Recht.

XVI. Protest.

Artikel 87.

Jeder Protest muß durch einen Notar oder einen Gerichtsbeamten aufgenommen werden. Der
Zuziehung von Zeugen oder eines Protokollführers bedarf es dabei nicht.

Artikel 88.

Der Protest muß enthalten:

1)  eine  wörtliche  Abschrift  des  Wechsels  oder  der  Kopie  und  aller  darauf  befindlichen
Indossamente und Bemerkungen;
2) den Namen oder die Firma der Personen, für welche und gegen welche der Protest erhoben
wird;
3) das an die Person, gegen welche protestirt wird, gestellte Begehren, ihre Antwort oder die
Bemerkung, daß sie keine gegeben habe oder nicht anzutreffen gewesen sei;
4)  die  Angabe des  Ortes,  sowie  des  Kalendertages,  Monats  und Jahres,  an welchem die
Aufforderung (Nr. 3.) geschehen oder ohne Erfolg versucht worden ist;
5) im Falle einer Ehrenannahme oder einer Ehrenzahlung die Erwähnung von wem, für wen
und wie sie angeboten und geleistet wird;
6) die Unterschrift des Notars oder des Gerichtsbeamten, welcher den Protest aufgenommen
hat, mit Beifügung des Amtssiegels.

Artikel 89.

Muß eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Personen verlangt werden, so ist über die
mehrfache Aufforderung nur eine Protesturkunde erforderlich.

Artikel 90.

Die Notare und Gerichtsbeamten sind schuldig, die von ihnen aufgenommenen Proteste nach
deren ganzen Inhalte Tag für Tag und nach Ordnung des Datums in ein besonderes Register
einzutragen, das von Blatt zu Blatt mit fortlaufenden Zahlen versehen ist.

XVII. Ort und Zeit für die Präsentation und andere im Wechsel-Verkehre
vorkommende Handlungen.



Artikel 91.

Die Präsentation zur Annahme oder Zahlung, die Protesterhebung, die Abforderung eines
Wechselduplikats, sowie alle sonstigen, bei einer bestimmten Person vorzunehmenden Akte
müssen  in  deren  Geschäftslokal,  und  in  Ermangelung  eines  solchen,  in  deren  Wohnung
vorgenommen  werden.  An  einem anderen  Orte,  z.  B.  an  der  Börse,  kann  dies  nur  mit
beiderseitigem Einverständnisse geschehen. Daß das Geschäftslokal oder die Wohnung nicht
zu ermitteln sei, ist erst dann als festgestellt anzunehmen, wenn auch eine dieserhalb bei der
Polizeibehörde  des  Orts  geschehene  Nachfrage  des  Notars  oder  des  Gerichtsbeamten
fruchtlos geblieben ist, welches im Proteste bemerkt werden muß.

Artikel 92.

Verfällt  der  Wechsel  an  einem Sonntage oder  allgemeinen Feiertage,  so  ist  der  nächste
Werktag der Zahlungstag. Auch die Herausgabe eines Wechsel-Duplikats, die Erklärung über
die Annahme, sowie jede andere Handlung, können nur an einem Werktage gefordert werden.
Fällt der Zeitpunkt, in welchem die Vornahme einer der vorstehenden Handlungen spätestens
gefordert  werden  mußte,  auf  einen  Sonntag  oder  allgemeinen  Feiertag,  so  muß  diese
Handlung am nächsten Werktage gefordert werden. Dieselbe Bestimmung findet auch auf die
Protesterhebung Anwendung.

Artikel 93.

Bestehen an einem Wechselplatze allgemeine Zahltage (Kassirtage), so braucht die Zahlung
eines zwischen den Zahltagen fällig gewordenen Wechsels erst am nächsten Zahltage geleistet
zu werden, sofern nicht der Wechsel auf Sicht lautet. Die im Artikel 41. für die Aufnahme des
Protestes Mangels Zahlung bestimmte Frist darf jedoch nicht überschritten werden.

XVIII. Mangelhafte Unterschriften.

Artikel 94.

Wechselerklärungen, welche statt des Namens mit Kreuzen oder anderen Zeichen vollzogen
sind,  haben nur  dann,  wenn diese  Zeichen gerichtlich  oder  notariell  beglaubigt  worden,
Wechselkraft.

Artikel 95.

Wer eine Wechselerklärung als  Bevollmächtigter  eines Anderen unterzeichnet,  ohne dazu
Vollmacht zu haben,  haftet  persönlich in gleicher Weise,  wie der angebliche Machtgeber
gehaftet  haben  würde,  wenn  die  Vollmacht  ertheilt  gewesen  wäre.  Dasselbe  gilt  von
Vormündern  und  anderen  Vertretern,  welche  mit  Ueberschreitung  ihrer  Befugnisse
Wechselerklärungen  ausstellen.

Dritter Abschnitt. Von eigenen Wechseln.



Artikel 96.

Die wesentlichen Erfordernisse eines eigenen (trockenen) Wechsels sind:

1)  die  in  den  Wechsel  selbst  aufzunehmende  Bezeichnung  als  Wechsel,  oder,  wenn  der
Wechsel  in  einer  fremden Sprache ausgestellt  ist,  ein  jener  Bezeichnung entsprechender
Ausdruck in der fremden Sprache;
2) die Angabe der zu zahlenden Geldsumme;
3) der Name der Person oder die Firma, an welche oder an deren Order der Aussteller
Zahlung leisten will;
4) die Bestimmung der Zeit, zu welcher gezahlt werden soll (Art. 4. Nr. 4.);
5) die Unterschrift des Ausstellers mit seinem Namen oder seiner Firma;
6) die Angabe des Ortes, Monatstages und Jahres der Ausstellung.

Artikel 97.

Der Ort der Ausstellung gilt für den eigenen Wechsel, in sofern nicht besonderer Zahlungsort
angegeben ist, als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des Ausstellers.

Artikel 98.

Nachstehende, in diesem Gesetze für gezogene Wechsel gegebene Vorschriften gelten auch
für eigene Wechsel:

1) die Art. 5. und 7. über die Form des Wechsels;
2) die Art. 9 – 17. über das Indossament;
3) die Art. 19. und 20. über die Präsentation der Wechsel auf eine Zeit nach Sicht mit der
Maaßgabe, daß die Präsentation dem Aussteller geschehen muß;
4) der Art. 29. über den Sicherheitsregreß mit der Maaßgabe, daß derselbe im Falle der
Unsicherheit des Ausstellers stattfindet;
5)  die  Art.  30  –  40.  über  die  Zahlung  und  die  Befugniß  zur  Deposition  des  fälligen
Wechselbetrages mit der Maaßgabe, daß letztere durch den Aussteller geschehen kann;
6) die Art. 41. und 42., sowie die Art. 45 – 55. über den Regreß Mangels Zahlung gegen die
Indossanten;
7) die Art. 62 – 65. über die Ehrenzahlung;
8) die Art. 70 – 72. über die Kopien;
9) die Art. 73 – 76. über abhanden gekommene und falsche Wechsel mit der Maaßgabe, daß im
Falle des Art. 73. die Zahlung durch den Aussteller erfolgen muß;
10) die Art. 78 – 96. über die allgemeinen Grundsätze der Wechselverjährung, die Verjährung
der  Regreßansprüche  gegen  die  Indossanten,  das  Klagerecht  des  Wechselgläubigers,  die
ausländischen Wechselgesetze, den Protest, den Ort und die Zeit für die Präsentation und
andere  im  Wechselverkehre  vorkommende  Handlungen,  sowie  über  mangelhafte
Unterschriften.



Artikel 99.

Eigene domizilirte Wechsel sind dem Domiziliaten oder, wenn ein solcher nicht benannt ist,
dem Aussteller selbst an demjenigen Orte, wohin der Wechsel domizilirt ist, zur Zahlung zu
präsentiren und, wenn die Zahlung unterbleibt,  dort zu protestiren. Wird die rechtzeitige
Protesterhebung  beim  Domiziliaten  verabsäumt,  so  geht  dadurch  der  wechselmäßige
Anspruch  gegen  den  Aussteller  und  die  Indossanten  verloren.

Artikel 100.

Der wechselmäßige Anspruch gegen den Aussteller eines eigenen Wechsels verjährt in drei
Jahren, vom Verfalltage des Wechsels an gerechnet.


